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Drittes Knm'tcl.

Die kirchlichen Vermögcnsobjcktc im Allgemeinen und Einzelnen.

Kirchengnt ist dcr Bermögeuskvmplex, dessen Rechtsträger
die Kirche resp, ein kirchlicher Korpvrations- oder Anstaltswille
ist'). Dieses Kirchenverniögen hat verschiedene Bestandteile, wclche

sich im Laufe der Zeit gebildet haben.

Die Kirche hat vom Anfang ihres Bestehens an für ihre
Zwecke Vermögen besehen Die erste Quelle des Vermögens
bildeten die Liebesgaben der Gläubigen für die Kosten des

Gottesdienstes, den Unterhalt des Klerns und der Armen. Aus diesen

Gaben an Naturalien und Geld (Qblationcn, Primitien)
bestand zunächst wohl großenteils das Kirchenverniögen, Aber

auch Jmmvbilien hat die Kirche in der Zeit vvr Konstantin besessen.

Dnrch Anerkennung der Testirfreiheit zu Gunsten der Kirche
wurden anch die testamentarischen Zuwendungen häusig. War
Anfangs das Kirchenvermögen um die römische Kirchc, sowie in
den Städten, wo Bischofssitze ivaren, konzentirt, so nahm es später

auch auf dem Lande mit der Stiftung zahlreicher Kirchen, Kapellen

und kirchlicher Korporationen zn. Durch Schenkungen nnd

Dotationen unter den fränkischen Herrschern, den deutschen Kaisern
und Fürsten nahm der Grundbesitz dcr Kirche bedenteud zn. Diese

testamentarischen nud scheukweisc Zuwenduugcn an die Kirche
wurden durch viele Bestimmungen vvn Konzilien und dnrch weltliche

Gesetze gefördert. Auch ivnrde der Zehnt, welcher schvn im

alten Bunde an die Priester, nnd ebenso von den Christen in dcn

ersten Jahrhunderten freiwillig, später infolge kirchlicher nnd dann

auch der weltlichen Gesetze an die Kirche entrichtet wurde, zu

einer regelmäßig und gesetzlich festgelegteil Einnahmequelle für die

Kirche.
Das Auwachsen dcs Kirchenvermögens besonders an Grund-

') Meurer, der Begriff und Eigenthümer der heil, Sachen, I, p, 245.

') Vgl, Brann, das kirchliche Vermögen von der ältesten Zeit bis aus

Justinian, 1860; Grashof, die Gesetzgebung dcr röm, Kaiser über die Güter
und Immunitäten der Kirche, im Archiv fiir kath, Kirchenrecht XXXVI, p.
3 ff; Lvening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, I, p. 195 ff.
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vermögen, licß die Einheit dcs «irchenvcrmögenskomplexes nur
schwer aufrecht erhalten und machte, da sich bci dicscn Verhält«
nißcn eine einheitliche bischöfliche Verwaltung nur schwer

durchführen licß, dic Zutcilnug vou Vermögen an die einzelnen
kirchlichen Institute notwendig '). Dies war namentlich der Fall, als
sich die Zahl dcr Kirchen auf dem Land mehrte, zumal eine große

Anzahl letzterer von Privaten errichtet und mit Gütern ansgestattet

wurden, unter dcr Bedingung, daß das Eigentum bei der

Kirche verbleiben solle. Sv kam man dazu, zunächst der einzelnen

Kirchc das ihr zugewendete Gut unter gewissen Bedingungen zu

überlassen, dann aber bald das ganze Einkommen der Kirche für
ihre Zwecke zu verwenden. So entstanden die Precarien, gemäß

welchen dem Priester der betreffenden Kirche die dazugehörenden

Grundstücke in Besitz und Nutznießung gegeben wnrden, unter
dcr Bedingung, dieselbe als Eigentum der Kirche zu erhalten.
Die Verleihung, welche anfangs widerruflich war, wurde allinählig
cine dauernde, mit dcr betreffenden Stelle unwiderruflich
verknüpfte, ein Verhältniß, welches sich untcr Einwirkung dcs Bene-

fizialwcsens cntwickclte und für welches, nach Analogie des

germanischen Lchcnswcscns, der Name Bencfizium gebränchlich wurdc.
Von da an verblieben auch den einzelnen Kirchen alle neuen

Zuwendungen der Gläubigen, namentlich die Immobilien, so daß

mit dem 9. Jahrhundert jede Kirche ihr besonders, aus Oblationen,

Zehnten, Grundstücken bestehendes Vermögen besaß. Nach

den Reichsgesetzen sollte jede Kirche wenigstens einen vollen, von

öffentlichen Lasten freien Mansns haben So schied sich

hauptsächlich das Kirchengut in Diözesankirchengut und Pfarrkirchcngnt.
Diese Scheidungen haben sich weiter spezisicirt, ersteres in mens«,

<zpi?oopä,Iis, msnsa cnpituli, letzteres in beueüoium (Benefizial-
güter) und tabrioo. (Fabrikgnt). Aus den Benesizialgütern wurde

nämlich ein besonderer Teil nnsgeschieden für die Bedürfnisse der

Kirche (Patrimonium eccleslao sivs tabrioa). Diese Kirchenfabrik
ist aber identisch mit der vermögensrechtlichen Lokalkirche. An

') Vgl. Schulte, Kirchemechtp. 477.
2) Ospitul. I^nclov. 816, «. 1« ; OäpiwI. Vv'ormät. s. 82g, o. 4.

2) Hermes, Kirchenvermögen im Kirchenlexikon VII ^ p, iZ97,
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diese kirchlichen Institute schließen sich, zu verschiedenen kirchlichen

Zwecken an die Orden für Armen- uud ttrankeupflegc, welche

vvu Anfang an gewöhnlich mit vesvnderen Vermögen ausgestattet

waren, die Klöster, kirchliche Stiftungen, die cuusne Pias, entweder

spezifisch kirchliche Gründungen und Institute vder Wvhltätig-
keitsanstalten wie tranken- Waisen- Armenhäuser und Schulen.

Zum Kirchenverniögen gehören verschiedene Bestandteile ').
Dic Kirchengiiter (res ecelesiäsliono) teilt man eiu in heilige
Sachen (res sncrue), wclche durch Konsekration oder Bencdiktivu

für den liturgischen Gebrauch bestimmt sind, nnd in gewöhnliche

Kirchensachen (res eeelesinstiecce im engeren Sinne), welche
mittelbar zu kirchlichcn Zwcckcu d, h. zur Bcstrcituug dcr Kvsten für
dic vcrschicdcnen kirchlichcn Bedürfnisse dienen.

Die res sne, no°) zerfallen in re? eonsecintg,« nud res
beneckietae, Konsckrirt wcrdcn Kirchcn, Altärc, .Kelche und Pa-
tencn (res covseeralne). Die Benediktivn erhallen die liturgischen
Gewänder, die Altartücher, Kclchvelum, Palla und Korporale, das

Tabernakel, das Cibvrium und dic Monstranz, die Gefäße znr
Aufbewahrung der heil. Öle, die Reliquienbchalter, Kruzifixe und

Heiligenbilder, die Kirchcnglvckcn und dic Kirchhöfe (,es beue-

ckictne).

Zu dcn gewöhnlichen Kirchcnsachcn (res eoclssinstieae schlechthin)

gehört mit Ausschluß der kvnfcttrirtcu nnd bcncdizirten Sachen

im Allgemeiucu das gcsammtc Kirchengnt, nämlich die Fonds

zum Unterhalt der Kirchcngcbände nnd Kirchendiener, (Pfründcn-
vermögen, bona Inbrieae, mensiie, benelieii), die Güter für
Wohltätigkeitszwecke, dic milden, frommen Stiftnngen, soivie die

der Kirche gehörenden Gebäude und Grundstücke, ausgenommen
die Kirche und der Kirchhof, Im einzelnen sind zn dcn gewöhnlichen

Kirchensachcn zn rcchncn: Liegenschaften und Giiter, Pri-
mitien. Oblationen, Zehnt, Pfründen, Stolgebühren nnd sogenannte

Parochiallasten, Mcßstipendicn und Mcßstiftuugcn, Jntcrcalar-
früchte, Kollekten, Rcutcn, Kapitalien, Wertpapiere n. f. w.

') Lammer, Kirchcnrecht ^
p. 6d7 ; Kirchcnlcxikon, VII p, 707.

°) Über die Eigentümer der einzelnen rss «crcras s, Meurer, I, «, II,
I', 3 ff.
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Wie das Kirchenverniögen sclbst, so haben sich auch die

verschiedenen Bestandteile desselben allmählich ausgebildet;
dieselben gehören verschiedenen Zeitperioden an, einzelne sind

jüngeren Datums, andere z, B. die Primitien '), Oblationen nnd

der Zehnt kommen im heutigen kirchlichen Vermögensrecht nicht

mehr vor,
Verschieden sind ebenfalls die Erwerbsarten des Kirchcngu-

tes Als solche kommen hauptsächlich in Betracht:
g,) Schcukungcn nnd zwar inter vivos oder mortis causa, ;

letztere sind bei Lebzeiten dcs Schettlers stets widerruflich, wenn

nicht cin Bertrag äs vou rsvocsuck« dieses Recht aufhebt.

b) Erbschaft (Kaersclitas). Dic Kirche kann Eigentum
erwerben durch lctzwillige Verfügung, durch Legate und Fideikommiße,

sowie durch Intestaterbfolge in geistlichen Berlassenschaften,

c) Stistnngcn (tunckatio). Geistliche Stiftungen sind

Widmung vvn Grundstücken, Kapitalien odcr Rechten an Kirchen odcr

geistlichc Anstalten als ewiges Eigentum, uutcr der Verpflichtung
zu bestimmten gottesdicnstlichcn Funktionen odcr sonstigen frommen
Zwecken, dere» Kosten ans diesen Einkünften zu bestreiten sind.

cl) Jntcrcalarfrüchtc (iruotus intsrcalarss) d. i. dcr Anteil
des Pfründccrtrags vvn der Vakatur dcs Vcnefizinms an bis zur
Wicdcrbcfctzung, nach Abzug der BerwaltnngSkosten; sie fallen
der Kirche zu, an welcher das Kirchenamt gestiftet ist.

s) Erhebung von Steuern, Abgaben (tributa scclssiastica)
Annatcn, Pallieugelder, Dispensationstaxen, Stolgebührcu, Zehntrecht

u, s. w.

t) Die sogen, civilrcchtlichen Erwerbsartcn (Verjährung,
Ersitzung, Kauf, Tausch u. f. w.)

Wcnn wir nun auf dic Geschichte der Bildung des

Kirchenverinögens eingehen, so können wir sagen, daß in der Schweiz

fich diese Bildung im wesentlichen analog wie anderswo vollzogen

hat. Wir haben diese Entwicklung in allgemeinen Zügen schon

im ersten Kapitel dargelegt"); für die einzelnen Territorien

') Die Primitien bestehen zwar noch im Orient,
2) Hergenrother, Kirchenrecht, p, 504,

') Geschichtsblatter IV, p. 87 ff,

10



— 146 —

müssen wir uns begnügen, nnf die bezüglichen Darstellungen
hinzuweisen ').

Wie sich in Freibnrg das Kirchengut gebildet hat, und

welche Phasen diese Entwicklung durchgemacht hat, kann man
schon im Allgemeinen an der Hand unserer Darlegungen über die

Erwerbssähigkeit dcr Kirche nnd dcr kirchlichen Genossenschaften

verfolgen.
Die ältesten kirchlichcn Niederlassungen waren, wie anderswo,

klösterliche Genossenschaften und Kapellen. Von den letzteren

reichen nachweisbar dic ältesten in das 11. Jahrhundert zurück,

gehen aber unzweifelhaft noch höher hinauf, wenigstens in
einzelnen Teilen des Freiburger Gebietes: wir finden im 11.

Jahrhundert das Kloster Lnverne als Inhaber des Patronatsrechtes
von Kapellen auf jetzigem Freiburger Gebiet. Die älteste

Klostergründung anf Freibnrger Territorium im 12. Jahrhundert, nämlich

Hauterive, ging von den Grafen von Glane ans. Der
Lider ckouationuin dieser Cisterzicnserabtei, dessen älteste Redaktion

in das 13. Jahrhundert zurückgeht, liefert uns den Beweis,
daß im 12. Jahrhundert das Freiburger Territorium von einem

zahlreichen Landadel bewohnt war, welcher ohne Zweifel, nach

damaligen Gebrauch, seine Oratorien nnd Kapellen hatte. Solche
wnrden auch von Klöstern, wie Hauterive und ?averne, errichtet
Um diese Kapellen, welche zum Unterhalt dcs Benefiziaten
naturgemäß dotirt waren und später zu Pfarrkirchen erhoben wurden,

gruppirten fich nach nnd nach die Pfarreien, deren wir seit dem

12, Jahrhundert eine Reihe nachweisen können. Darin liegt die

erste Bildung des Kirchengnies nnd zwar des Benefizialgntes
und Ortskirchengutes. Neben diesem Pfründevermögen, das im

Laufe der Zeit durch neue Zuwendungen anwuchs, waren in vie-

Meyer, Geschichte des schweizerischen Bundesrechts I, p. 3S3 ff;
Blumer, Staats- und Nechtsgeschichte dcr schweizer, Demokratien I, p, 149 ff;
Bluntschli, Staats- und Rechtsgeschichte der Landschaft Zürich I, p, 477 ff;
Stettler, Staats- nnd Nechtsgeschichte vun Bern p, 99; Segesser, Rechtsgeschichte

der Stadt und Republik Luzern II, p, 7S4 ss, u, s, w,
^) LlrsruÄuck, iivrs clss änsisnnss äonations täitss ci, i'äbbcrvo

li'U.rutsrivs l^rsdive» cks In Assisis ci'Kistoiro VI, p, 1 ff); Neues Archiv

für ältere deutsche Gcschichtskunde XXII, p, 692,
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lcn Kirchen noch Einzclstiftungen wie Altarstiftungcn, Mcßstiftun-
gen, Bruderschaften n. s. w, wclche ebenfalls ihr Vermögen hatten.
Worin dies bestand, werden wir weiter unten sehen.

Daß das Bencfizialgut sich in den ersten Anfängen in dieser

Weise gebildet hat, ersehen wir hauptsächlich daraus, daß das

Patronatsrecht einer großer Anzahl von Kirchen und Kapellen
ursprünglich iu den Händen vvn Adeligen, Klöstern und Stiften
sich befand. Auch der Bischvs und das Kapitel von Lausanne
besaßen eiue Reihe vou Patrouatsrechteu, von welchen mehrere
an Klöster abgetreten wurden. Im 15. und 16. Jahrhundert
war das Patrouatsrccht dcr meistcn Pfarreien in die Hände des

Rates vvn Frcibnrg oder auch des Kollegiatstiftcs, welchem eine

Reihe Bcucfizien intorporirt wurden, übergegangen,

Wic sich seit dem 12, Jahrhundert auf Freiburger Gebiet
die Pfarrkirchen nnd folglich dcr Ortslirchcnfonds gebildet haben,

wissen wir aus vcrschicdcucn Quellen '). Dcr Lider clovationum
vvn Lnuterive-) crwähut cine Reihe von Pfarreien, als im 12

Jahrhundert bestchcnd, auf. Das Verzeichnis dcr Pfarreien der

Diözese Lausanne"), welches der Propst Cono vvn l^ts,vg,vsr
im Jahre 1228 aufnehmen ließ, weist für Frciburg über 60

Pfarrkirchen ans, welchc sich im Lanfc dcs 14. Jahrhunderts
vermehrten. Aus dem Anfang und dcr Mittc des 15. Jahrhunderts
besitzen wir iu dcn Bisitativnsvrotokollen') cine Quelle, welchc

uns sowohl über die Pfarrkirchen, Kapellen und andere kirchliche

Institute Angaben macht, als anch über die vermögensrechtliche

Grundlage derselben Schlüsse erlaubt. Bei einer großen Anzahl
vou Pfarreien, Kapellen n. s, w, ist dcr Patron der Kirche
angegeben, welcher das Kollaturrecht des Benefiziums innehatte. Da

') Über die Entstehung der einzelnen Pfarreien s, Osllion, Oistion-
rnrirs clss pcrroissss oatkoliquss äu oänton cls d"ribourg. 4', I-X. Vgl,
auch Kuenlin, viotionnsiro.

2) ^eoliivss cls Ia Looiutö ä'Kistoirs VI, p, 137 ff,

Oartuläirs äs l^uscmno, IVlsiuoirss st äooumonts äs Ig, Luisss
romanäs VI, p, 11 ff.

Ungedrucktes Protokoll (mit Ausnahme der Bernischen Pfarreien) im

Staatsarchiv Lausaune vom I, 1416/17; ^rskivss äs Ia Losiets ä'Kistoirs
I, p. 176 ff,
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ein volles Patronatsrecht die iunckntio, oxstructio und ckotatio
einer Kirche voraussetzt'), so können wir daraus einen Schluß
auf die Bildung dcs Pfarrkirchengutcs ziehen. Die Kirche, welche

von dem Grundherrn auf seinem Eigentum errichtete, gehörte

ursprünglich als Eigenkirche dem Gründer "); dieser hatte nach

germanischer Rcchtsausfassung die Gewere, d. h. die Herrschaft
übcr scin Grnndstück, und was sich auf demselben befand, nlsv

auch über die darauf befindliche Kirchc, Ferner hatte er die

Vormundschaft; dicse war das aus der Gewere hervorgehende Schutz-
recht über dic anf seinem Grundstück sich aufhaltenden Personen,
resp, die Abhängigkeit derselben vom Grnndherren, also auch

bezüglich dcr Geistlichen, Das Eigentumsrecht war aber nach der

Konsekration dcr Kirchc insoweit beschränkt, als die Kirche lediglich

zu kirchlichen Zwecken verwendet werden durfte. Aus dcm

Eigentumsrechte folgerte man die Vollmacht znr Ernennung dcs

Benefiziars "'), Dicse Auffassung des Patronatsrcchtes machte aber

allmählich unter dcm Einflnß der kirchlichcn Gesetzgebung nnd dcr

kanonistischen Wissenschaft einer anderen Anschauung über das

Patronatsrecht Platz, Das Patrouatsrccht wurde seit dem 13.

Jahrhundert als ein sus spiritunli nvuoxum betrachtet und der

geistlichen Gerichtsbarkeit unterstellt ; dcr Schlnß der Entwicklung

war, daß dcr Patronat als eine kirchliche Begünstigung, die den

Charakter eines Privilegs hatte, festgestellt, und kein Eigentum
und keine Dispositionsbefugnisse der Laien an der Kirche, sondern

nur ein Präsentationsrecht fiir dieselbe anerkannt wurde ^).

Daraus ergibt sich, daß die Kirchen auf Freiburger
Territorium, für welche Laien ein Patronatsrecht besaßen, ans den von

Grundherren auf ihrem Eigentum errichteten Kapellen, welche

später zu Pfarrkirchen erhoben wurden, hervorgegangen find.
Dies gilt natürlich auch von den Kirchen, deren Patronatsrecht

') Glosse ad «, 26 XVI e^r, 7 l « pstronum läsinnt dos,

aedilisätio, Inndns. »

2) Stutz, die Eigenkirche, 1896; Hergenröther, Kirchenrecht p, 222 ff,

^) Vgl, meinen Aufsatz: Das Patronatsrecht der Gemeinde und des Rates

von Freiburg und das Kvllegiatstift St, Niklaus im XVI, Jahrhundert
(Kathol, Schweizerblatter 1899).

^) o, 3, 31 X, ds surs patronätus III, 38,
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ursprünglich in den Händen des Bischofs und Kapitels von
Lausanne und der Klöster sich befand. Vollständig ist allerdings die

veränderte Auffassung des Patrvnatsrechtes in Freiburg nicht znr
Geltung gekommen; denn cinc Rcihe von Kirchen und Kapellen
blieben im Besitz der Grnndherrcn, welche allerdings seit dem 16.

Jahrhundert nur ein Prcisentationsrecht des Bencfiziaten hatten.
Neben dem Benefizialgnt bildete sich das Pfarreignt. Die

Pfarrei war, wie schon früher erwähnt, bis Anfang dcs 19.

Jahrhunderts, Civil- nnd Pfarrgemeinde und stand vermögensrechtlich

dcn übrigen Korporationen gleich. Das Pfarreigut wuchs

mancherorts zu ciucm anschnlichcn, zum Teil zu einem großen
Bermögcnskvmplex heran. Als im 19. Jahrhundert, durch Gesetz

vom 20, Dezember 183l, die frühere Pfarrei in eine Kirchgemeinde

nnd eine Civilgemcinde getrennt wurde, wurde das

Vermögen in Pfarreignt nnd Gemeiudegut ausgeschieden; beiden,

svwvhl Pfarrei als Gemeinde wurde die juristische Persönlichkeit
zuerkannt, und beide wurden vermögensrechtlich anf dic gleiche

Stufe gcstcilt.

An das Pfründc- uud Pfarreigut (auch Fabrikgut genannt)
schließen sich als weitere Bestandteile des Kirchcngutcs das Kloster-

Stifts- und Stistnngsgnt im weitesten Sinne an. An
kirchlichcn Stiftnngcn ^) haben wir seit dem 12. Jahrhundert Haute-
rive. die Komthnrei St. Johann, Augustiner, Magerau, Biscnberg,

Barfüßer, Kapuziner, Jesnitcn, Visitation, Valsniuts, ?o,rt visu^
die Klöstcr in Lstavaver und Ilomont, die Lille-Vieu u, s, w.,
ferner Priorate wie Broc, das Kollegiatstift St, Niklaus, Spitäler,
Armen- nnd Siechenhäuscr, Pilgcrhäuscr u. s. w. Das Kloster-
nnd Stiftnngsgut, welches im Laufe der Zeit zn einem ansehnlichen

Komplex herangewachsen war, ivnrde zum großen Teil zur
Zeit der helvetischen Republik nnd nnter dcm radikalen Regime
von 1848 säkularisiert, zum Teil anderen Bestimmungen zugewendet.

Ans dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die Bildung des

Kirchengutes auf Freibnrger Gebiet in erster Linie in der Dotation

von Kapellen, Oratorien, Kirchen, Klöstern und kirchlichen

Genossenschaften lag. Die in Liegenschaften, Gülten, Zehnten und

') SsKmitt, IXotiss» sur Iss oouvsnts äu ctiossss äs I.g,usänue>

(Ivlsruoriäl Ss ^ribour« I, p. 29« ff.)
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anderen Abgaben bestehenden Vermögenswerte bildeten die Grundlage,

den Mansus des Benesizinms, welches durch Schenkungen,

letzwilligen Verfügung« n, s, w. im Laufe dcr Zeit vergrößert
wnrde.

Das Kloftergut wuchs in Folge der ihm innewohnenden

Tendenz schnell an; dic in die Klöster Eintretenden brachten

meistens ihr Vermögen mit. Dazu kamen dic zahlreichen Zuwendungen,

mit welchen die kirchlichen Genossenschaften von verschiedenen

Seiten bedacht wnrden. Dies hat, abgesehen von dcm

religiösen Sinn der Zeit, welcher sich auch dadurch kundgab, daß

man den kirchlichen Instituten Vermögen zuwandte, zum Teil
seinen Grund darin, daß die gesetzliche Verfügnngsfrciheit zn Gunsten

der Mo onnsno cine sehr weitgehende war, Dcm entsprechend

gestalteten sich auch im 12. 13. und 14, Jahrhundcrt die

Znwcndnngen au Kirchen nnd Klöster ^). Wie weit das Kirchcn-
und Stiftnngsgut angewachsen war, ersehen wir aus einer Reihe
von Bestimmungen, welche seit Ende des 14. Jahrhunderts erlassen

wnrden. Diese verordneten ^), daß sowohl die an Kirchen,

Geistliche, Klöster, Spitäler, Bruderschaften, Stiftungen gewidmeten

Grundzinsen, als anch die an die betreffenden Korporationen
gemachten Zuwendungen loskäuflich seicn, Dadnrch daß cine so

große Anzahl von Gütcrn in Stadt und Land nnter verschiedenen

Titeln an die Gotteshäuser übergehe, erwachse dem Gemeinwesen

großer Nachteil und Schadcn; denn diese Güter seien durch Übergang

an die tote Hand dem freien Berkehr entzogen. Diesem
Übelstande suchte man in der Folge Zeit durch verschiedene gesetzliche

Mittel abzuhelfen: möglichste Erschwerung der Hingabc vvn
Liegcnschasten an kirchliche Genossenschaften, Einführung dcr
Amortisation für Erwerbungen liegender Güter nus Rcchtsgcschäftcu,

besonders aus Kauf, Beschränkung des Erbrechts der Klvsterange-

hörigen und der Dotation der Klöster, Fizürnng einer Maximal-
grenze für den Besitz an Liegenschaften, Erschiverung der

Bergabnngen nnd Legate, Verpflichtung der toten Hand, einen Teil
der Liegenschaften dem freien Verkehr zu übergeben u. f. w.

') S. die Schenkungsurkunden im lisonsil uiplomäticius I-IV ; pon-
tsins, Oollsotion Zipiomat, II, V^ VI.

') Siehe Kapitel I.
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Daß dic Gesetzgebung die Bildung des Kirchenverinögens

erschwerte, liegt auf der Hand. Es wäre interessant diese Thatsache

bei den einzelnen kirchlichcn Gcuosfcnschaftcn nachzuwciscn.
Dies wäre jedoch einc Arbeit für sich nnd würde hier zn wcit
führen. Bcmcrkcn wollcn wir abcr, daß in dcr Amvrtisations-
gcsctzgcbnng Frcibnrgs cincr der Gründe zn snchen ist, wärmn auf
Freiburger Gebiet so zahlreiche ungenügend dotirte Benefizien sich

besiudeu, wclchc kaum vdcr gar uicht hinreichen, um deu linterhalt
des Bcuesiziars, der Kirchc und dcs Gottesdienstes zn bestreiten.
Eiu zweiter Grnnd ist zwar auch der Minderwert nnd Minder-
crtrag dcr Licgcnschastcn, sowie dic höhcrcu Kosten der

Bewirtschaftung, dcr tcncrcrc Lcbcnsnntcrhalt uud die größere» Uuter-
haltungskvsten. Reich dotirte Klöster nnd kirchliche Stiftungen
gab cs in Folge dessen auf Freiburger Gebiet wenige; die Pfarr-
uud andere Benefizien, wcuu wir ciuzeluc ausnehme», sind besonders

ans dcm Lande sehr mäßige '), Die Kirchen und kirchlichen
Gebäude gchcu durchschnittlich nicht übcr mittelmäßige Ansprüche
hinanS ; die Ansstattnng dcr Kirchcn, dic Paramentc, kirchliche
Gesäße sind manchmal dürftig. Im Ganzen war dic Kirche
Frcibnrgs vcrmögcusrcchtlich mittelmäßig gestellt.

Gehen wir nnn anf die Darstellung des kirchlichen Sachcn-
rcchts Freiburgs ciu, sv können wir cingehends bemerken, daß

dasselbe meist dem gemeinen kirchlichen Recht entspricht.
Was zuerst die ro« sucrae betrifft, so galt in Frcibnrg das

gcmeinc Kirchcnrecht. Eine große Anzahl der rss snoräs werden

in dcn Bisitatimisprvtokvllen erwähnt nnd anf deren Instandhaltung

gcdrnngcn: kirchcn, Kapelle», Altäre, Tabcrnakcl, heilige
Gefäße, Knltnsgcgcnständc, Kirchhöfe u, f. w. Dic Synodalsta-
tnten, soweit wir diesclben znrückvcrfolgcn könncnheben den

heiligen Charakter der Kirchen und ihrer Bestandteile sowie dcs

') S. die diesbezüglichen Angaben in den Visitatiunsprotvkollen,
-) Vgl. die beständigen Klagen übcr den Zustand der Kirchen uud

kirchl, Gebäude, der Kirchenausstattuug in den Visitationsprotokollen seit dem

IS. Jahrhundert,
') Vgl, meine demnächst erscheinende Arbeit übcr die ältesten Shno-

dalstatuten der Diözese Lausanne bis zur Reformation,
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Kirchhofs hervor, welche Gott geweiht sind und nur mit Ehrfurcht
betreten werden füllen, und vvn welchen jeder Lärm und jede

weltliche Festlichkeit ferngehalten werden sollen; Kapellen, Altäre
u, s, w. dürfen nnr mit Erlaubniß dcs Bischoss errichtet werden ').
Die Synodalstatntcn vvn 159!) widmcn ein eigenes Kapitel °) den

Kultusgegenständen: Kirche nnd ihre Bestandteile, Altäre, Tabernakel,

Taufstein, Bilder, Kruzifixe, Kelch, Patenc, Korporale,
Pnrifikntvrium, Gcfaßc zur Aufbewahrung dcr heil. Olc, Rcli-
qnicn, liturgische Gewänder, Altartücher, Kandclabcr n, s, w. Über

alle dicsc ros c«n8eoro,tg,s vder dsnscliotno werden eine Reihe

von eingehenden Bestimmungen gegeben. Letztere werden
teilweise wiederholt, teilweise erweitert nnd neu eingeschärft in den

Divzesnnstatnten der Bischöfe Wattevillc (162^^), Strambino
(1665 <), Guisvlan (181L »), nnd Mcrmillod (l8«5 «). In diesen

Statuten werden eingehende Berordnnngcn erlassen über Ban nnd

Konsekration der Kirche nnd Altäre, über die Kirchhöfe, über die

Konsekration und Benediktion der kirchlichen Kultgegenstände, Wir
finden ferner diesbezügliche Angaben und Vorschriften seit dem

15. Jahrhundert in dcn liturgischen Büchern') der Diözese:
Missale, Mannale, Rituale, in dcn Manualen nnd Mandntcnbü-
chern der bischöflichen Kurie"), in dcn Hirtcnbricfcn ") dcr Diözese

nnd in dcn Loosssus gsusralö« dcr Bisitationcu
Einen weiteren Bestandteil des kirchlichen Sachenrechts bilden

die eigentlichen Kirchensachcn (ros eoolosiustiono im engeren

Sinne), Auch in Bezug auf dieselbe weicht das Partikularrecht uur
wenig von dem gemeinen Recht ab. Die ällestcn Diözcsanstaln-

') Oonstitutionss svrwcislss 1494, toi. 81

°) Oäp, III: I)s soeissicce orncctn,

') 88 6 il, und § 84,

55 und W ff,

') Oäp, II : I>e seeissii« et mMerls,!ibu« sorunr «bsoeti»,
°) pars II: De enltu, Crp, 1 und 2,

') Handschriftlich oder gedruckt auf der Kantonsbibliothek,

') Bischöfl, Archiv in Frciburg,
') Gesammelt von Gremaud, Gegenwärtig im Bischvfl, Archiv,
'") Staatsarchiv Freiburg, bischvfl, Archiv und Kantonsbibliothek,
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ten bestimmen daß bezüglich der Kirchensachcn diejenigen Gesetze,

Verordnungen nnd Privilegien, wie sie von der allgemeinen Kirche,
den Päpste», dcn römischen Kaisern und den Diözcsaubchör-
den erlassen worde» sind, befolgt werden svllcn; sowohl diejenigen
wclche sich am Kirchcugut vergreifen als auch jene, welche innerhalb

einer bestimmten Frist das ungerechter Weise in ihrem Besitz

sich befindende Kirchcugut nicht zurückerstatten, werden mit
kirchlichen Strafen bedroht.

Das Kirchcngnt im wcilercn Sinn zerfällt in Frciburg in

Benefizialgnt (Pfrüudegut), Pfarreignt (Fabrikant) nnd Stiftungsgut

(Klöster, kirchliche Gcuosscnschaftcn, Seminarien, Bruderschaften,

kirchliche Wvhlthütigkcitsaustaltcu u. s. w,)
Als eiuzclnc Bcrmögcnsobjckte odcr Bestandteile des Kir-

chcugutes ') finden wir im Frciburgcr Rccht: Pfründcn, Primitien
nnd Oblativncn, Zchnt, Gülten nnd Grnndzinsen, Kollekten,

Opfer, Stolgcbührcn, Jahrzciicn nnd Stiftungen.

n. Scileslücn. Dic Pfründc als Bermögcttskomplcr ist dcr

Inbegriff dcr mit cincm Kirchcnamt daucrud vcrbnudcncn Zius-
bcziige oder licgenschaftlichcn Einkünfte Der Ursprung dcr

Bcncfizicn licgt in dcr Zittcilnng von Vcrmögcnswcrtcn an einzelne

kirchlichc Jnstitntc, als in Folgc des Anwachsens dcs Kirchen-

vcrmögens dic Einhcit dcr Bcrwaltnng sich nicht mchr aufrecht

erhalten ließ. Dic Bildung dersclbcn hangt mit dcr Einführung

dcr Parvchialvcrsassung zusammen nnd hat sich anf unserem

Territorium ') ctwa vom 8. und 9. Jahrhundert allmählich
entwickelt nnd schließlich zwischeu dcm 10. und 1^. Jahrhundert
ausgebildet. Die crstcn Bcncfiziaten des Freibnrger Territoriums
erscheinen in Akten dcr zweiten Hälfte des !>. Jahrhunderts, wo

') tüonstitntions« «vnocluls« 1194 toi, 32; lüonstitntionss sviwck.
1523 K 12 ; Statuta svnoclalia 1W5 8 37,

Die Shnvdalstatuten vvn 1191 toi, 32>' zählen folgende auf: « ssu-
»u«. rsäclltus, sienivsinas, terras, posssssiones, sur«, et alia bona eouls-
«iarum st benslieioium, v

') Meurer, kirchl, Sachen, II, >i, 1ö4.

') OI>ronic>n« kiidonr^svise eci. Usl, li»,»v, 1352 p. 4ö2 il: <ügr-

tulairs cks l^ausanns (IVIsmoires st closumeut« VI p. 125, 26o),
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ein Pfarrer von Bulle und ein Pfarrcr von Vuippens angeführt

werden; dotirte Kapellen finden sich im 10. Jahrhnndert,
nnd Pfarrbenefizien als solche erscheinen urkundlich im 12. Jahr-
hundert. Daß ihre Anzahl schon bedenkend war, geht aus dem

Cartnlnr von 1228 hervor.

In Bezug auf die Benefizien finden wir in dcn ältesten
Synodalstatuten verschiedene Bestimmungen. Es wird verboten,
die Verwaltung zweier Pfarreien zn übernehmen vdcr jemanden
die Verwaltnng zu übertragen, d. h. die Einkünfte zweier Benefizien

zu beziehen. Gegen die Cumulirung der Benefizien schritt
auch der Rat wiederholt ein '). Ein Pfarr- odcr anderes Bene-

fizium darf nicht durch heimliche oder unerlaubte Abmachungen,
noch seitens nnqualifizirtcr Geistlichen erworben wcrdcn. Die
Pnrtikulargesctzgebung enthält ferner Vorschriften, wic cin Bencfi-
zium erworben werden nnd wie auf dasselbe verzichtet werden

kann, wie es verwaltet wcrdcn mnß, sowie Angaben, nns welchen

Bestandteilen dasselbe zusammengesetzt ist ^),

Dem Benefiziaten steht der Genuß der Pfründe mit den

dem Amt inhacrirenden Einkünften zu. Die Bestimmungen heben

aber hervordaß der Bencfiziar nicht Eigentümer, sondern nnr
usutruotuoriuiz dcr Pfründe sei, welcher nnr die Einkünfte, nicht
aber das Grundvermögen verwenden darf; derselbe könne in keiner

Weise über das Benefizium verfügen, nichts von den kirchlichen

Rechten preisgeben, auf keine Einkünfte verzichten, dieselben aber

anch nicht zn Gunsten seiner Familie verwendenDer Benefi-
ziar hat die Verpflichtung die Liegenschaften, Titel ». s. w.,
welche zum Benefizium gehören, zu überwachen; er muß dasselbe

im gleichen Zustande an den Nachfolger abtreten; tritt eine

Vermögensverminderung durch seiue Schuld eiu, so ist cr dafür haftbar.

Schon die ältesten Statuten °) verordnen, daß jeder Benc-

>) Ratsmanual vom 2. Dezember 1604, 10. Februar 1609 u, s, w,

Konstitut, svnocZalss 1494 kol. 20 nnd 21 ; Konstitut, »vn. 1523,
27, 30; Ossrsta st Ooi,»t. »vnocl. 1665 toi. 104—106? Dsorsta ot

Oonst. »vnoci. 1812 kol, 106-108 u. s. w.

Statuta synodal. 1599 «sp. II 8 8.

') Statuta »vnoci. 1625, 8 LI: vssrsta 1665 kol. 114,

°) Oonstit. svoocl, 1494 toi. 32.
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sizicir das Inventar sämmtlicher Vermögenswerte seines Benesizinms

aufnehme; ein Exemplar dieses Schriftstückes foll sich in
den Händen des Patrvnatsherren der Kirche befinden, das andere

in dcr Kirche devonirt werden. Dicse Verordnung hatte den

Zweck zu verhindern, daß das Pfrüudcgnt vermindert und durch

Nachläßigkeit verschleudert würde, Dcr Benefiziar mußte übrigens
dic eidliche Verpflichtung übernehmen, das verlvrcnc Pfründcgnt
nach Kräften wieder herzustellen. Über die Verteilung der

Einkünfte zwischen dem abtretenden und dem nenen Benefiziar wnr-
den ebenfalls Bestimmnugcu gctroffcn ').

Die Benefizien waren vft ungcrcchtfcrtigtcn Eingriffen der

Patrvnatsbcrechtigten ansgcsctzt; es wurden Klagen laut, daß sich

die Patrvnatsherren verschiedener Einkünfte der Benefizien bemächtigten

nnd so das Bcnesizinm benachteiligen. Solche Klagen
kamen auch in Frcibnrg vvr: dic Partiknlargcsctzgcbnng verordnete ^)

deshalb, daß dcn Pfarrkirchcn nnd Bcnefizicn, sci es durch die

Patrvuatsbcrcchtigteu, sei cs dnrch andere, keine größeren Lasten

auferlegt werden dürfen, als was durch Herkommen bestimmt sei,

nnd zwar untcr Andrvhnng von kirchlichcn Strafcn, Eine
Eingabe vvn Pfarrern an dcn Freibnrger Rat") im Jahre 1611

hebt hervor, dnß dic Patrone den größten Teil dcr Einkünfte des

Benesizinms an sich reißen und daß die Bencfiziaten « qui ont
dien etuckiö, vont eksrckor nillours ck« moilleurs bsnöliess. »

Der Rat verspricht Abhilfe zu schaffen und setzt einc Kommission
cin, welchc darüber berichten svll, wic es sich in Stadt nnd Land

mit den Einkünften der Benefizien vcrhaltc, vb die Laicnpatrvne
die Erträgnisse dcr geistlichcn Stiftungen genießen, ob letztere

stiftungsgcmäß ausgeführt werden u. dcrgl. In wie weit Abhülfe
geschafft wurde, läßt sich nicht feststellen; jedenfalls verstummten
die Klagen nicht, KirchlichcrseitS wurdeu den Bencfiziaten
wiederholt eingeschärft'), sich den Patronen gcgcnüber so zn verhalten,

daß letztere keine berechtigte Klage vorbringen könnten.

vsorew 16S5 lol. 104 uncl 114 ; Dssesta 1812 lol. 106-108 u. s.w.

°) Oonstitut. «vnoclälss 1494 lol. 21 a,

') Mandatenbuch III, l„I. 34 a.

') Oeorsts, st Oonst, svnoäalss 1665 lol, 105.
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Das Benesizialwesen Freiburgs kanute auch dasjus spolii.
Seit dem früheren Mittelalter war ein weitverbreiteter Mißbrauch
eingerissen, wonach der Mobiliarnachlaß Geistlicher von Ministerialen,

Vögten, Landesherren und anderen nach dem Tode gewaltsam

ergriffen wurde. Dies sog. Recht wurde jus spolii genannt.
Gegen diesen Mißbrauch trat die kirchliche Gesetzgebung anf; das

Partikularrecht der Divzese Lausanne belegt solche Eingriffe iu
das Vermögen von Geistlichen mit der Exkommunikation '). Bci
dieser Gelegenheit erfahren wir, daß das i'us spolii sogar bei

solchen Geistlichen ausgeübt wurde, die schwer krank darniederlagen,

deren Herstellung nicht ausgeschlossen war, und die znweilcn
auch die Gesundheit wieder erlangten. Es wird allen Geistlichen

angeordnet, diejenigen, wclche sich solche Ausschreitungen zu Schulden

kommen lassen, öffentlich als Erkommunizirte zn verkündcn

und dieselben der bischöflichen Behörde anzuzeigen. Der Nachlaß
der Geistlichen soll beim Benefizium verbleiben uud dem Nachfolger

anheimfallen, wenn nicht der Verstorbene vorher anders darüber

verfügt hat, oder der Nachlaß durch Herkommen vder Privileg
einem anderen Zwecke zugewendet wird ^).

Das ältere Freiburger Recht hat gesetzgeberisch wenig in
das kirchliche Benesizialwesen eingegriffen, wenn wir dic Erwerbsfähigkeit

dcr Bcnefizien, svwic ihre Verwaltung ausnchmcn. Es

sind meistenteils Punkte vvn untergeordneter Bedeutung, welchc

sich siuden: Anstände wcgcn Einkünften, Lasten und Beschwärnißen
der Pfründen, Regelung der Einkünfte, Verbot dcr Cumnlation,
Inkorporation von Pfründen n. f. w Interessant ist die

Bestimmung, die Cumulation der Benesizieii betreffend, welche besagt

„es sei große Klag, daß man viel Kapellen etlichen partikularen
canonicis inkorporirt und dies die Ursach, daß der Gottesdienst

') Ovnstitutionss svnoäalss 1194 lol, 32, Die Bestimmimg ist

wiederholt in den Statuten von 1523, Z 4V,

Oonstitutiones svnoSäls» 1494 toi, 39; Oonstitutionss 1523

« 60. Vgl, Projektbuch (1547-70) toi, 124,

Bgl, Ratsmanual vom 12, April 1553, 2«, März 15ol, 20, März
1579, 22 November 1629, 10, Mörz und 6, November 1641, 16, und 1«,

März 1679, 1«, November 1M1, 2«, Januar und 13, Februar 1733, 12,

November und 3. Dezember 1737 u, s, w.
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schlecht und nicht nach der Stifterintention gericht wird, daß auch

die Landlcnte nicht mehr Stiftungen thnn ')."
Das neuere Recht Hut in Bezug auf die Benefizien eine

Reihe Entscheidungen getroffen. Die helvetische Republik hob
im Jahre 1799 die nicht befetzten Jncuratbenefizien, d. h. diejenigen,

die nicht mit Seelsorgc verbunden sind, sondern nur zu
anderen kirchlichen Funktionen z. B. Messelesen verpflichten, auf nnd

bestimmte, daß solche bei eintretender Vakanz bis auf weiteres

nicht mehr vergeben werden sollen; die Curatbenesizien dagegen
können fortbestehen, nur werden dieselben durch die Administra-
tionskammcr vergeben. Desgleichen können die kirchlichen Gemeinschaften,

mit wclchen Seelsorge verbnnden ist, im Falle einer

Vakanz, die von ihnen abhängenden Pfarrbenefizien wieder besetzen.

Von einschneidender Wirkung fiir das Benesizialwesen waren
dic Bestimmungen über dic Aufhebung dcr Unveräußerlichkeit der

Liegenschaften, übcr die Aufhebung der auf Liegenschaften ruhenden

immerwährenden Abgabe», Alle Abgaben dieser Art, namentlich

die Zehnte» nnd Grundzinsen werden als loskänflich erklärt").
Die Mediationsakte (1803) legte die Ablöslichkeit der Zehnten

und Grundzinsen gesetzlich fest ^). In Bezug auf den Loskanf
der Zehnten und Grundzinse» in Freiburg, bestimmte die

Gesetzgebung 5), damit die Pfründen dadurch nicht beeinträchtigt würden,
daß alle auf Ablösung von Zehnten und Grundzinsen gehenden

Handlungen der Genehmigung des kleinen Rates unterworfen
seien; die durch Loskauf erhaltenen Kapitalien kommen den Benefizien

zu Gute und sollen sicher angelegt werden °).

') Ratsmanual vom 2, Dezember 1604,

IZuIlstin ollisisi äs lä «Kambrs ääministrativs äu oanton äs

I^ribourg, I p, 162, 310 ; II, p, 178, 232,

') Sullstin I, L, I, p, 106, II, p, 53 lk,Zweite Helvetische

Verfassung ßö. 10 und 11,

') ^csts äs msäiätiou okäp. V, § 21, Vgl, SuIIstiu äss Iois äu
säntou äs pribourg I, p, 219,

°) öullstiu äss iois II II, p. 123.

°) SuIIstin äss iois IV, p. 237, 320. Die Bestimmungen über die

Anlage der Kapitalien im Jahre 1834 z. Teil abgeändert, S, Lullstiu XVI,
p, 109,
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Dic Ablösung der Zehnten nnd Grundzinsen war für das

Pfründeverinögcn von großem Nachteil, so daß viele Bencfizicu
auch dcu bcscheidenftcn Ansprüchen nicht mehr gcnügtcn. Dies steigerte

sich noch, als nach nnd nach verschiedene kirchliche Einkünfte durch

gesetzgeberische Erlaße beschränkt wurden uud schließlich im

Jahre 1848 dic Primitien, der Nvvalzehut nud andere Abgaben

dieser Art ohne Entschädigung aufgehoben wurden -) Selbst die

Regierung vou 1L48 mnßte zugeben, daß eine Reihe vvn Pfründen

nngenügend dotirt seien, und daß ihre Erträgnisse für den

Unterhalt dcs Bencfiziaten nicht genügen. Diese Benefizien sollen

anf Staatskosten dnrch eine jährlich zn verteilende Summe
aufgebessert werdenDas Gesetz regelt anch im Allgemeinen und

im Einzelnen die Einkünfte der Benefizien durch Beschlüsse vvm
13. Februar l849 und vom 18. Juni 1850').

Eine teilweise Rückkehr zum kirchlichcn Vcncftzialwcscn
bedeutet, nach dem Sturz der Regierung vou 1848, dic Vereinbarn»

g zwischeu geistlicher und weltlicher Behörde vvm 17,

November 1856 in Bezug auf die Besetzung dcr Pfründen; die

obcn crwähuten Bestimmnngen in Bezng auf dic Rcgclung dcr

Einkünftc der Benefizien wurden aufgehoben °) nnd dcr frühere

Znstand wieder hergestellt. Im Jahre 1858 ivnrde endlich das

Bencfizialwcscn dnrch eine Konventivn ') zwischen gcistlichcr nnd

weltlicher Behörde definitiv geregelt,

b. Primiticil nnd Gblationen. Roch dem Vorbilde des alten

Bundes pflegte man in den ersten Zeiten dcr christlichcn Kirche

dieser die Erstlinge der Früchte zu entrichten. Auch andere

freiwillige Gaben, teils iu Naturalien, pflegten dic Gläubigen feit
alter Zeit während der Messe auf den Altar zu legen. Erstere
werden Primitien, letztere Oblationen genannt. Die Primitien

') Gesetz vom 18, Januar 1804 und vom 31, März 1838,

°) Lullgtin clss Iois XXIII, p, 41,

') Sullstin clss Iois XXIV, p. 10,

5) IZuIlstin XXIV, n, 123 ; XXV, p, 323,

Lullstin XXX, p, 146,

°) Beschluß vom 18, November 1857. Lullstiu XXXI, p. 137.

') Lullstiu XXXII, p, 36 ö.
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kamen im Abcndlande teilweise schon früh außer Gebrauch,
bestehen aber heute noch im Orient, die Oblationen wurden im
Laufe der Zeit durch die kirchlichen Abgaben, Stolgebührcn und
Kollekten ersetzt').

Beide, sowohl die Primitien als die Oblationcn, erhielten
sich auf Freiburger Gebiet bis in die neuere Zeit. Wir finden
im Freiburger Recht des 16. Jahrhunderts Bestimmungen
wclche die Primitien als einen alten Branch erwähnen und darauf
dringen, daß die Pfarraugchvrigcn dem Kilchherrn die gewohnten
Primitien bezahlen nnd keine Ausflucht suchen sollen. Ein
Beschluß vom Jahre 1566 besagt -'), daß derjenige der zwei Güter
hat, doppelte Primitien zu entrichten hat. Wird dagegen ein Gut
geteilt, sv muß derjenige, der dic Hofstatt besitzt, die Primitien
geben.

In der kirchlichcn Gesetzgebung kommen die Primitien und
Oblationcn znerst als « elimosinne vor'). Im 17. Jahrhundert

wird den Benefiziaten verboten ''), auf die Primitien zu
verzichten, um sich die Gewogenheit der Pfarrkindcr zu erwerben,
mit dcr Begründung, daß dies zum Nachteil der Benefizien gereiche;

in der zweite» Hülste des 17. Jahrhunderts finden wir die
Oblationen neben dem Zehnt noch als kirchliche Einkünfte angeführt

"). Im Anfange des 19. Jahrhunderts werden die Primitien

« iuter jurg, benetieii », die Oblationen aber unter die Stol-
gcbühren gerechnet Die Primitien sind weggefallen, nnd die

Oblationen werden in Form von Stolgebühren entrichtet

e. Zehnt. Der Zehnt ist eine Abgabe, welche als der nuote

Teil eines Frnchtertrages schon im alten Bnnde an die Priester,
nnd ebenso von den Christen in den ersten Jahrhunderten freiwil-

') Bering, Kirchenrecht ' p. 790.

') Ratsmanual vom 19. Juli 1506, 17. Mörz 1516, 7. November
1548 u. s, w.

Ratsmanual vom 27. März 1566.

i) <Ä„«t. svnoöäl. 1494 toi. 32 b.

Statuta svnodaiia 1625 8 21.

Osorsta st Oonstitutionss svnoäaiss, 1665 loi, 106,

'1 Oesrsta st Oonstltutionss svnocläies 1812, p, 108.

') Statuts, cliosessana 1885, l?srs III, p. 34,
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lig, später in Folge kirchlicher nnd auch weltlicher Gesetze an dic

Kirche entrichtet wurde. Seit Karl dcm Grvßcn stand cs als

allgemeines Prinzip sest, daß jcdcr Christ dcn Zehnten vvn dcu

Feldfriichtcn (ckooimno prseckinles), von den Tiersnngen (ckecimlis

»anszuii!nlo8) nnd von seinem Einkommen (ckLiümns psisoualo«),
wclche letztere aber schon früh abkamen, an die Tanfkirche, also

an seinen Pfarrcr, zu cutrichten habe. Bald kamen anch Laien,
teils durch Belehuungen mit kirchlichcn Gütcrn odcr durch

Veräußerungen solcher, teils anch dnrch Willkür und Gewalt in dcn

Besitz von Zchntcn, so daß sich ncben dcm kirchlichen Zehnt ein

Lnicnzehnt ausbildete. Letzterem trat die Kirchc seit dcm 12,

Jahrhundert entgegen ; sie verbot die Übertragung von Zehnten

an Laien, erklärte diesc sür nnfähig zur Erwerbung des Zehnt-
rechtes nnd forderte dic Rückgabe der in Laicnhäudcn befindlichcn

Zehnten. Mit letzterer Bestimmung drang jedoch das kirchliche Recht

nicht durch; die Folge davon war, daß geistliche nnd weltliche

Zehnten neben einander bestehen blieben. Zur Anerkennung brachte

das kirchliche Recht bloß den Grundsatz, daß dcr Erwerb dcs

Zehntrechtes durch Laien nnzuläfzig war, nicht aber der Besitz vvn
bereits innegehabten Zehnten ^).

Dnrch dic neueren Gesetzgebungen wurde dcr Zchnt mit
den sonstigen Grundlastcn teils ohne Entschädigung aufgehoben,

teils in fcste Rcntcn nmgewandelt, teils zur Ablösung gebracht.

Im letzteren Fall tritt das Ablösungskapital nn die Stelle des

Zehntrechts als zum Dotalvcrmögeu der Kirche gehörend.
Wie weit das Zchntrecht auf Frciburger Gebiet zeitlich

zurückgeht, läßt sich nicht gcnan feststellen. Wir finden schon

im 9. Jnhrhundert ") einen Zehntstreit zwischen einem Pfarrer
von Bulle und den von Vuippens, welcher nns den Beweis liefert,
daß der Zehnt damals als kirchliche Abgabe anf Freiburger
Gebiet üblich war. Urkundliche Belege finden sich seit dem 12.

JahrhundertIn den ältesten Synodalstatuteu wcrdcn die

') O, 11 ««. X, III, 30.

2) Bering, Kirchcnrecht', p, 791: Schulte, Kirchenrecht', p, 479,

') OKronio,ns kriboru'Asoiss p, 163,

l^ibsr clonäticmum von Hauterive (H.rsKivss äs la Looists ci'Kis-
toirs VI) ; Cartular von Hauterive, Handschrift!, im Freib, Staatsarchiv,

°) Oonstitutionss svuoääiss 1494 kol, 32 b.
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Zehnten als «rsckckitus » erivähnt. Seit Ende des 14.

Jahrhunderts zeigte sich in Freiburg, wie wir es srüher dargelegt
haben, ein Streben nach Entlastung des Grundbesitzes, welches

sich dadurch kund gab, daß der Rat die Loskauflichkeit der auf

Grundbesitz lastenden Gerechtigkeiten gesetzlich festlegte. Diese

Bestimmungen hatten aber nur einen teilweisen Erfvlg - dcnn die

kirchliche Gesetzgebung hielt an dcm Hergebrachten fest. So
bedrohen z. B, die Divzcsanstatnten von 1625 diejenigen Benesi-

ziaten mit kanonischen Strafen, wclche untcr irgend einem
Vormunde auf dic Zehnten verzichten. Letztere erhielten sich in Frciburg

bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Unter dcn verschiedenen Zehnten auf Freiburger Territorium

scheint neben dem Fcldzchnt oder Altfeldzehnt d. h. demjenigen,

welcher von fortwährend Ertrag liefernden Grundstücken

entrichtet wurde, der Neubruchzehnt oder Novalzehut (ckecimae

noväIoL) besondere Bedeutung gehabt zu haben. Dcr Novalzehnt,
welcher von erst urbar gemachten oder doch seit Menschengedenken

unbebaut gebliebenen und erst wieder knltivirtcn Grundstücken

entrichtet wird, sindet in dcr Freiburger Gesetzgebung besonders

seit dem 16. Jahrhundert öftere Erwähnung ^). Diese betreffen

hauptsächlich Anstände in Bezug auf die Entrichtung des Neubrnch-

zchnten, ferner Klagen, daß dic Zehnten überhaupt abnehmen, was
dann das Eingreifen dcs Natcs veranlaßte, endlich Mißbräuche

wegen Novalzehntcn, welche gerügt werdenDnrch eingeschlichene

Mißbräuche betreffs Novalzehntcn wurde auch die Diöze-
sangesetzgcbung veranlaßt, einzuschreiten. Die Synodalstatuten
stellen deu Novalzehnt als dnrch das natürliche nnd positive Recht

gebotcn hin nnd fordern die weltliche Obrigkeit auf, für cine

regelmäßige, friedliche Entrichtung dieser Abgabe Sorge zu tragen;

') Statuts, svnocislis, 16Z5 ö, 21.

Wir können daraus auch einen Schluß ziehen in Bezug auf die

Bewirtschaftung des Landes; bis ins 16, Jahrhundert hinein war noch viel
Land vorhanden, das nicht urbar gemacht war,

Ratsmanual vom 2t, Juni 1595, 28. April 164», 16. März 1745;
Mandatenbuch IV, lol. 14 b, V, lol. 99 a u. f. w,

Oonstitutionss svooäsiss 1494 loi, 38 b; Oonstitutionss 1523

Z 56 ; Oscrsts, st Oonstitntionss 1665, loi, 196.

11
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zugleich werde» die Ordenslcute, welche aus irgend ei»em Grunde

die den Kirchen gebührenden Zehnten an sich ziehen, niit
kirchlichen Strafen bedroht. Aus dem 18. Jahrhundert endlich

haben wir eingehende Bestimmungen darüber, wie in einer

Anzahl Pfarreien Freiburgs der Zehnt gehandhabt wurde ').

In der Zeit der helvetischen Republik wurde der Zehnt
aufgehoben, was sich aber überall nicht gleichmäßig durchführen

ließ 2). I» Frciburg bestanden die Zehnten weiter; deren

Loskäuflichkeit war über durch das Gesetz vom 18. Januar 1804
festgesetzt worden"). Die Synodalstatuten von 1812 bestimmen,

daß die Zehnten nicht zu den Stolgebühren, sondern zu den

Einkünften des Benesizinms gehören '). Im Jahre 1833 und 1837
wurden die Bestimmungen übcr den Loskauf der Zehnten erneuert
und ergänzt °), Abgeschafft und zwar ohne Entschädigung werden
die Zehnten nnd Abgaben dieser Art dnrch Dekret vom 8. Mai
1848 «): „Der Neubrnch- oder Novalzehnten, der Geburtszehnten,

die Frohndienste und Tagwen, die Prnnizien und alle andern

dergleichen Rechtsamen, das Passionskorn, Korngefälle bei Sterbfällen

(inortusrium), ob diese Leistungen auf liegendem Gut
beruhen oder nicht, und unter was immer für einem andern

Namen sie gefordert werden mögen, sind unentgeltlich abgeschasst."

<l. Grundzinsen und Gülten (cens toneieres, cens perpe-
tuellss). Diese sind Lasten und Gerechtigkeiten, welche auf
Liegenschaften zu Gunsten von Kirchen und geistlichen Stiftungen
gemacht werden.

Gülten und Grundzinsen, auch Renten, welche von den

Diözesangesetzgebung als « esnsus » unter die Vermögensobjekte

gerechnet werden '), erlangten im kirchlichen Vermögensrecht vvn
Freiburg eine große Bedeutung; schon Ende des 14. Jahrhunderts

') Mandatenbnch VII, toi. 307-15 (Mörz 1747).
^) IZuIlstin cls Ia «Kämbrs säministrätivs I, p, 75, 107,

Lulletin äs» loi« I, p, 249,

") Ossrstä st Oonst, svnoäslss 1812 p, 108,

°) Bulletin äss Iois XVII, p, 191,

°) IZuIlstin äss loi» XXIII, p, 44,

') Oonstitutionss svnoääles, 1494 kol. 32,
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sah sich der Freiburger Rat veranlaßt, einzugreifen und die Los»

käuflichkeit der Gülten, Grundzinsen u. s. w. zn statuiren. Ende
des 15. Jahrhunderts wurden sogar den Gvttcshäusern der Kauf
von Zinsen, Renten, Gülten auf Liegenschaften dcs Freiburger
Gebiets verboten.

Die Ablösung dieser Gerechtigkeiten geschah dann auch in
ziemlich umfangreicher Weise; die Form der Ablösung war eine

verschiedene, bis sie Ende des 15. Jahrhunderts durch Einführung
einheitlicher Ablösungsbriefe ersetzt wurde ').

Im Anfange des 17. Jahrhunderts setzte das Stadtrecht
die Rechte dcr Zinsherren fest und erließ Bestimmungen iiber die

Verjährung bei Zins und Gült ^), Es wurden ebenfalls
Anordnungen getroffen in Betreff der Bewahrung der Gülten der

Gottesglieder

Die Klagen wegen Überbürdung der Liegenschaften durch

Zinsen wurden auch im 17. und 18. Jahrhundert laut. Die
Folge davon waren neue Verordnungen des Rates, dieselbe

loszukaufen 4); im 18. Jahrhundert wurde das Verbot erneuert,
Zinsen und Belastungen durch letzwillige Verfügung auf liegende

Güter zu lcgeu ^).

Dic helvetische Republik dekretirte den obligatorischen Loskauf

der Grundzinsen und Gülten und führte denselben zum Teil
auch durch °). Die Mediationsakte') bestätigte den gesetzlichen

Zustand, welche die helvetische Republik in dieser Beziehung
geschaffen hatte. Die Freiburger Gesetzgebung hat sich der letzteren

angeschlossen und über den Loskauf der Grundlasten, Zinsen und

Gülten eine Reihe von Bestimmungen erlassen ^), bis die Frage

') kissueii äipiomätious clu ssntou äs pribourz V, p. 117 ; II
Ooiisotion äss Isis tot, 157 g, ; Projektbuch, Osterprojekt 1495. sLsgisi. st
vkrristss 54 kol, 3 g,,)

') Munizipale 452, 453.

') Projektbuch. Projekt 161«, koi, 341.

') Mandatenbuch III, kol. 36 b <27. Januar 1612.)
°) Mandatenbuch VIII, kol. 107 s, (15. März 1753).

°) lZuIIstir, äs lä «Kämbrs ääuriuisträtivs I, p, 196 ; III, p, 513,
813 ; Zweite helvetische Verfassung H II.

') ^.sts äs msäiätion skäp. V ß 21,

°) Luiistin äss iois I-IV, pässim, 8, ttspsrtoirs gsusräi (1893-
59) p. 96.
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endgültig durch das Gesetz vom 13. März 1838 gelost wurde ^).

Zum Zwecke der Ablösung der Grundzinsen wurde die (ürusss

ck'ämortissemoiit. geschafseu und im Jahre 1354 mit der Laisse
dvpotkeoäiro vereinigt ^).

o. Kollekten, Gpfer, Kirchliche Abgaben (Steuer). Almosen
und Opfer anzunehmen und zu sammeln zur Bestreitung der

kirchlichen Bedürfnisse steht der Kirche srei. Dies geschieht entweder

in der Kirche (Opferstock, Opfergang), odcr außerhalb der Kirche

(Kollekte). In der neueren Zeit ist zur Deckung von Ausgaben,

für welche das Einkommen des fundirten Kirchenverinögens und

die regelmäßigen Opfergelder nicht ausreichen, die Kirchensteuer

dazu gekommen.

Die Diözesangcsctzgcbung nnd dns Freiburger Recht enthalten

ebenfalls Bestimmnngcn über diese Vcrmögcnsobjckte. Opfer
und freiwillige Gaben werden in den ältesten Synodalstatuten als
«olemosing,» bezeichnet; Kollekten in Kirchen, Gott geweihten

Orten und bei geistlichen Personen eigenmächtig zn
veranstalten, wird sowohl den Gemeinschaften (communis), als öffentlichen

oder Privatpersonen streng untersagtGegen die

Mißbräuche des Kollektirens, wclche nach dem Zeugniß derselben

Statuten in der Diözese Lausanne sehr in Übung war, schritt seit

Anfang des 15. Jahrhunderts die kirchliche Partilulargesetzgebnug
überaus streng ein ^),

Auch die weltliche Autorität mußte eingreifen und das

Kollektiren in Stadt nnd Land teils ganz verbiete», teils an die

vorher eingeholte Erlanbniß der Obrigkeit knüpfen. Es waren
hauptsächlich fremde Klostergeistliche, welche das Land durchzogen

und Sammlungen veranstalteten. Die klösterlichen Niederlassungen

des Landes richteten wiederholt Gesuche an die Regierung,
solche Kollektoren, welche die Einwohner belästigen, nicht zuzulassen,

und ersuchten die bischöflichen Behörden, diesen fremden Bett-

') Lullstln XVII, p. 213, 255.

2) «ulletin XVII, 277, 286, 378 ; XIX, p. 230 ; XX, p. 15 ;

XXVIII, p. 288-89.
') Oollstiwtionss »vnoSälss 1494 lol. 31 b, 32 b,

S, das Kapitel cls äbusibus o,usstoruW, Oorist. svnoä, 1494

lol. 32 b ; 1523, Z 44 ; 1665, lol, 126.
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lern keinen Geleitsbrief zn geben. Dcn Pfarrern wurde vom Rat
verboten, die Gesuche der Petenten zu befürworten und Atteste

auszustellen

Auch das neuere Recht enthält verschiedene Bestimmungen
in Bezng auf die Kollekten; das Kollektiren ist an die Erlaubniß
des kleinen Rates gebunden An Stelle der erwähnten
Bestimmungen ist durch die Codifikation des Freiburger Strafrechtes
der Z 450 des Strafgesetzbuches getreten Das Kollektiren in
den Kirchen für nicht religiöse Zwecke ist durch die Pfarreigesetze

4) geregelt: „Geldsammlungcn zu anderen als religiösen
Zwecken, dürfen in den Kirchen nicht vorgenommen werden ohne

vorherige Erlaubniß dcr weltlichen nnd geistlichen Behörden."

Zu den freiwilligen Gaben gehört ferner das Opfer, wie
es heute uoch bei den verschiedenen Kultushandlnngen vorkommt.
Die Erträgnisse des Opfers dienen entweder znr Ergänzung der

Einkünfte des Benesizinms oder zur Deckung der kirchlichen
Bedürfnisse, oder sie sind dcm Geistlichen zur Verteilung an die

Armen überwiesen.

Opferordnungen finden wir schon früh in dcr Freiburger
Gesetzgebung. Dic ältestc ist wahrscheinlich dic Opferordnnng
von St. Niklaus, Wie weit dieselbe zurückgeht, und worin sie

bestand, ließ sich nicht genan feststellen. Lant Bestimmung vom

Jahre 1501 °) sollen die Barfüßer nnd St, Johann dieselbe

Opferordnnng befolgen wie die Kirche St. Niklaus. Wir finden

ferner Bestimmungen nnd Ordnungen über Gabnngen an den

Altar St. Niclauscn, über pfarrliche Rechte und Opfer, über

Opfer au Sonntagen n. s. w °).

') Ratsmanual vom 19. Februar 1642. 13, Februar 1659, 11. März
1701, 14, Dezember 1789, 9, März 179«,

2) Cirkular vom 4 Mai 1804 (IZuIlstin ciss Iois I, p, 352), Bgl, I,

p, 233 ; II, p. 105 ; IV, p, 85,

Strafgesetzbuch des Kantons Freiburg, 1849, Z 450.

5) Pfarreigesctz von 1879, Z 283; Pfarreigesetz von 1894, Z 308.
' Projektbuch (1495-1547) lol. 18 ä,
°) Projektbuch I, <z. lol. 18 b; Projektbuch 1.. (1585-1625) lol, 140-

144 b, lol, 211 Mandatenbuch I, lol, 95 b.
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Auch in der neueren Zeit besteht, ivie schon erwähnt, die

Opfersitte fort; die Ertragnisse derselben dienen entweder znm
Unterhalt der Kirche, der kirchlichen Paramente und der Sakristei,
des ewigen Lichts nnd anderen kirchlichen Zwecken. Die Opfer
zum Unterhalt dcr Geistlichen fallen größtenteils mit den Stolge-
bührcn zusammen '),

Von den früheren kirchlichen Abgaben sind heute noch die

Dispensationstaxen, ferner die freiwilligen Abgaben für den Pe-
tcrspfenig, für die äußere und innere Mission geblieben. Dagegen

bildet heute in einzelnen Ländern eine gesetzliche Abgabe die

Kirchensteuer (Psarreisteuer). Diese stellte sich als notwendig
heraus, als sich in Folge der teilweisen Säkularisation des Kirchenguts

und der Abschaffung der Zehnten, Primitien nnd anderen

Rechtsamcn, nnd zwar znm Teil ohne Entschädigung, sowohl der

Umfang und Vermögenswert als anch der Ertrag der Benefizien
sich bedeutend verringerte. Für den für die Instandhaltung des

Benesizinms fehlenden Betrag mußie man auf dem Stenerwege
aufkommen. Diese neuen durch die Pfarreien zu erhebenden Stenern
und Anfingen sollten nach Freibnrger Recht so verteilt werden,
daß ein Jeder nach seinen Mitteln dazu beitrage ^). Den Umfang
der Besteuernng bestimmen die PfarrcigesetzeDanach haben
die Pfarreien und die Eigentümer in den Pfarreien die Kosten

für den Bau, die Ausbesserungen und den Unterhalt des

Pfarrhauses, der Kirche und des Kirchhofes, für den Unterhalt des

Benefiziaten, ferner die Kosten des Gottesdienstes im eigentlichen

Sinne und die Kosten der Pfarreiverwaltnng zu tragen.

t. Stolgebühren nnd MeWvendien. Stolgebühren sind die

herkömmlichen Abgaben, welche die Parrochianen an ihren Pfarrer
teils zur Anerkennung des Pfarrlichen Amtes, teils als
pflichtmäßigen Beinag zum Unterhalt des Benefiziaten bei Gelegenheit
gewisser priesterlicher Funktionen desselben entrichten. Solche sind

') Vgl. Statuta cliossssaua 1885, III, p, 34-35,

') SuIIstiu cls» loi» XXIII, p. 239. I.oi Su 5 suillst 1848 S, 237,

5) Pfarreigesetz vom 1864, 290 ff; Pfarreigesetz von 1879 ZZ 287 ff;
Pfarreigesetz von 1894 W 312 ff.
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namentlich zu entrichten bci Taufen, Aufgebot, Trauung, Aussegnung

der Wöchnerinnen, Einsegnung nnd Beerdigung der Leichen
und Ausstellung pfarramtlicher Zeugnisse, Anfangs freiwillige
Gaben, wurden sie allmählich zur ordnungsmäßigen Observanz
und als ein Beitrag zur leichteren Snbsistenz der Pfarrgeistlichen

betrachtet, seitdem sich das Einkommen der Benefiziaten
dnrch vielfachen Übergang von Kirchengütern in Laienhände und

durch Aufhebung früherer Nechtsame gemindert hatte ^). Die
Stolgebühren kommen auch untcr dcm Namen Casualien vor.

Diese Casnalien finden wir in Frcibnrg seit dem 14.

Jahrhundert in verschiedenen Fvrmen als Begräbniskosten, Scelrecht,
Segnungen, Osterzettel u. s. w. Die hauptsächlichsten dieser Stol-
gcbühren scheinen die Seelgeräte (mortuerrium) gewesen zn sein.

Laut Verordnung vom Jahre 1370 kann jeder auf seinen Tod

hin bis auf 10 Pfund für sein Seelgeräte bestimmen ^), Laut
Stadtrecht") muß von erblosem Gnt zuerst das Seelgeräte
abgezogen werden. Diese Seelgeräte wurden zur Deckung dcr Begräb-
nißkosten verwendet, sowie als Gebetsgclder. Im älteren
Freibnrger Recht finden wir eine Reihe von Bestimmungen über die

Entrichtung der Stolgcbühren, ferner Anträge übcr Verminderung
uud Abschaffung des mortusrium, Anstände wegen desselben,

Verordnungen über Verwendung der Gebetsgelder u. f. w ^).

Da die Stvlgebühren in der Regel auf altem Herkommen

beruhen, so hatte die kirchliche Partikulargesetzgebung kaum

Veranlassung einzugreifen; für die Diözese Lausanne finden sich für
die neuere Zeit nähere Bestimmungen in dcn Diözesnnstatuten °).

Einen ähnlichen Charakter wie die Stvlgebühren tragen die

Meßstipcndien d. h. die Liebesgaben an die Priester aus Anlaß

') Vgl, Bering, Kirchenrecht' v. 7S7 ; Lämmer, Kirchenrecht', p, 684.

2) 1,sgi»iation st varistss 3?, 13, kol, 61 a,

') Mnnizipale ß 412.

") Ratsmanual vom 13. Juli 1S18, 30. Oktober 1585. Projektbuch «.
(1571-85) kol, 11 und 51 ; Ratsmanual vom 6. September 1595; Mandatenbuch

III, kol, 85 b, V, kol, 13 b; Ratsmanual vom 29. Juli, 5, August
1649, 4. Januar 1657 u. s. w.

°) Oollstitutionss 1812 v. 108: Statuta äiossssaua 1885 III p,
34-35,
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der Darbringung des Meßopfers in einer besonderen kirchlich
erlaubten Intention. Zu solchen Zwecken sind anch vielfach Meß-
stiftnngen zur Abhaltung vvn Jahrzeiten gemacht worden nnd

entweder einer bestimmten Pfründe als Teil der Dotation
zugewiesen, oder es kommen solche Stiftungen auch als ganz
selbständige vor (Jnkuratbenefizien). Meßstiftungcn nnd Jahrzeiten
reichen in Freiburg weit zurück, ohne daß man über ihre Anfänge
Angaben machen konnte. Sowohl die kirchliche als die weltliche
Gesetzgebung weist darauf hin, daß die Jahrzeiten regelmäßig
und stiftungsgemäß gehalten werden sollen; seil Ansang des 17,

Jahrhunderts finden wir Nachrichten über die Höhe der

Meßstipendien, der Jahrzeiten nnd Stiftungen ^). Im neuesten kirchlichcn

Diözesanrecht sind diese Fragen im einzelnen geregelt

g. Verschiedene Stiftungen. Diese bestehen in der Zuwendung

von Vermögenswerten an Kirchen und kirchliche Anstalten,

unter der Verpflichtung zu bestimmten gvttesdienstlicheu Funktionen
oder sonstigen frommen Zwecken. Als solche kommen hauptsächlich

vor: Bruderschastsstiftungen, Armcnscelenstiftnngen, Unterhalt des

ewigen Lichts, der kirchlichcn Paramente, Altnrstiftungen verschiedener

Art, Armen- und SchnlfondS n, f. iv. Solche Stiftungen
finden sich von jeher sehr zahlreich in Frciburg und zwar zu den

verschiedensten kirchlichcn Zweckcn An Auswüchsen und

Mißbräuchen im Stiftungswesen hat es auch uicht gefehlt, so daß bei

Gelegenheit der bischöflichen Visitationen manches beseitigt wurde <).

Die ältere Freiburger Gesetzgebung beschäftigt sich wiederholt mit
den Stiftungen, mit der Verwendung der Erträge, mit dcr Änderung

der Stiftungszwecke n. f. w. Die kirchliche Gesetzgebung

') Statuts, «vnngsiia 1599, I. 5 Oonstitutions» 1625 H Z2 ;

Oonstitutions« 1645 tot. 103, 129 ; Ratsmanual vom 29. Juli 1649, 5.

August 1669, 4. Januar 1657 u. s. w,
2) Statuts äissessana 1885, III, p. 32-34.
2) S, die Ratsmannale uud Ratserkanntmißenbiicher s. v. Stiftung

oder lonästion,
') Vgl, Statuta «vnoclsiia 1599, «, I H 5 : « iZuas vsro (luinla-

tionss eto, sbrogata sunt iu Visitation ibus, sa postdau nsouaouanr
rspstant. »
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führt unter den Stiftungen hauptsächlich an: Vesperae, Vigilise,
Nntutiuum, Litänias, Lslve, processioues, luuclätionss item
nltnrium et ülinlium ecelesinrum et similiä nnd ermahnt, die

Stiftungen genau auszuführen und die EinZünfte derselben genau
nach der Intention des Stifters zu verwenden; zugleich iverden

die einschlägigen Bestimmungen über Errichtung nnd Verwaltung
der Stiftungen mitgeteilt

Im geltenden Recht sind die Stiftungen von kleinem

Vermögenswert (fouuätions minimss) frei; die Errichtung von
größeren ist dagegen an die Genehmigung des großen Rates
gebunden 2). (Schlnß folgt).

') Statuts, svnocZalia 1599, s. I L, 5 ; Ooustitutiones 1625, F 2 ;

Osci'sts, st Oonstitutiones 1812 p, 18; Statuts giossssana 1885, pars
III, p, 32 «,

2) Oocls «ivil W 848-851,
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